
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. 
Kreis 32 Unna/Hamm 
 
Kreisjugendausschuss 

  

 
Hamm, 20.08.2011 

 
Ausführungsbestimmungen 
für die Durchführung der Kreispokalspiele der Junioren A bis F, Spieljahr 2011/2012 
 

1. Die Spiele werden gemäß der vom Kreisjugendausschuss vorgenommenen 
Auslosung durchgeführt. 

 
2. Spielzeiten:  

A- Junioren 2 x 45 Minuten 
B- Junioren 2 x 40 Minuten 
C- Junioren 2 x 35 Minuten 
D- Junioren 2 x 30 Minuten 
E- Junioren 2 x 25 Minuten 
F- Junioren 2 x 20 Minuten 
 
Verlängerung:  
A-Junioren 2 x 15 Minuten 
B-Junioren 2 x 10 Minuten 
C- bis F- Junioren 2 x 5 Minuten 

 
3. Entscheidung der Spiele: 

 
Bei unentschiedenem Ausgang zunächst Verlängerung wie unter 2. angegeben. 
Bei weiterem Unentschieden wird die Entscheidung durch Strafstoßschießen 
gemäß den DFB- Bestimmungen herbeigeführt. Wiederholungsspiele finden nicht 
statt. 
 

4. Spielberechtigung: 
 
Spielberechtigt sind alle Spieler, die die Spielberechtigung für ihren Verein für 
Pflichtspiele besitzen. 

 
5. Einladungen: 

 
Der Spielgegner wird über das DFBNET zu den Spielen eingeladen. 

 
6. Anstoßzeiten: 

 
Sonntags  
B- Junioren 09:30 Uhr 
A- Junioren 11:00 Uhr 
 
Samstags 
F- Junioren 11:00 Uhr 
E- Junioren 12:15 Uhr 
D- Junioren 13:30 Uhr 
C- Junioren 15:00 Uhr 
 
Werktags 
F- Junioren 17:00 Uhr 



E- Junioren 17:30 Uhr 
D- Junioren 18:00 Uhr 
C- Junioren 18:00 Uhr 
B- Junioren 18:30 Uhr 
A- Junioren 18:30 Uhr 
 
Je nach Platzbelegung können auch im beiderseitigen Einvernehmen die 
Anstoßzeiten verlegt werden. 
 

7. Schiedsrichteranforderungen: 
 
Die Ansetzungen der Schiedsrichter erfolgt über das DFBnet. 
Die Spiele der E- und F-Junioren werden mit Ausnahme der Endspiele nicht 
von amtlichen Schiedsrichtern, sondern von den Betreuern geleitet! 
 

7.1 Ausbleiben des Schiedsrichters: 
 
Falls der Schiedsrichter ausbleibt, ist nach § 5 der Schiedsrichterordnung zu 
verfahren. 
Ist kein neutraler Schiedsrichter anwesend, so müssen sich die Vereine auf einen 
neutralen, amtlich bestätigten Schiedsrichter einigen. 
Ein die Mannschaft begleitender Schiedsrichter hat kein Vorrecht. 
Ist auch ein solcher nicht vorhanden oder zugegen, müssen sich die Vereine auf 
einen nicht amtlichen Spielleiter einigen. Diese Einigung bedarf der Schriftform 
und ist vor Beginn des Spieles auf dem Spielberichtsbogen zu vermerken. Wird 
keine Einigung erzielt, ist der Spielleiter auszulosen. 
 

8. Heimrecht: 
 

Das Heimrecht liegt immer - außer bei den Endspielen- bei dem niederklassig 
spielenden Verein. Ansonsten wie in der Auslosung vorgegeben. 
 

9. Pokalspielleiter: 
 
A- Junioren – F-Junioren: Thomas Trahe 
 
Die Paarungen der nächsten Runde können nach Vorliegen der Ergebnisse im 
DFBnet eingesehen werden. 
 

10. Spielberichte: 
 
Die Spielberichte werden ONLINE gefertigt. Ein Ausdruck ist nicht mehr 
erforderlich. 
Bei einem Ausfall der Technik ist der Spielbericht wie bisher in Schriftform zu 
erstellen. 
 

11. Nichtantreten: 
 
Mannschaften, die nicht zum Spiel antreten, scheiden automatisch aus dem 
weiteren Wettbewerb aus. 
 

12. Spielausfälle: 
 

Bei Spielausfällen haben sich die Vereine auf einen vor dem nächsten Spieltag 
liegenden Termin umgehend zu einigen. Dieser Termin ist dem Pokalspielleiter 
ebenfalls umgehend mitzuteilen. 
 



13. Auswechseln von Spielern: 
 

Bei den A- bis E- Junioren ist ein Aus- und wieder Einwechseln von 4 Spielern 
möglich. Bei den F-Junioren dürfen bis zu 16 Spieler eingesetzt werden. 
 

14. Endspiele: 
 
Die Endspiele finden alle auf neutralem Boden statt. 
A- bis C-Junioren: 
Samstag, 19.11.2011 Sportplatz TuS Wiescherhöfen (Kunstrasen) 
Termine: C-Jun.  11:00 Uhr 
  B-Jun.  13:00 Uhr 
  A-Jun.  17:00 Uhr 
 
D- bis F-Junioren 
Donnerstag, 17.05.2012 EVORA ARENA Hammer SpVg (Rasen) 
Termine: D-Jun.  15:00 Uhr 
  E-Jun.  13:00 Uhr 
  F-Jun.  11:00 Uhr 
 
Beide Termine sind feststehende Termine. Die Spiele können nicht verlegt 
werden! 
 
Der Ausrichter hat alle entstehenden Kosten zu tragen und ist für Platzaufbau, 
Halbzeitgetränke usw. zuständig. 
Die Platzkassierung übernimmt der KJA, Schiedsrichterkosten für die Endspiele 
werden vom Kreis getragen. 

 
15. Eintrittspreise: 

 
Die Eintrittspreise regeln sich wie folgt: 
A- und B-Junioren  
Erwachsene 1,50 € 
Jugendliche 1,00 € 
 
C- bis F-Junioren 
Erwachsene 1,00 € 
Jugendliche 0,50 € 
 
 
 
 
 

Für den Kreisjugendausschuss 

      
Hamm, 20.08.2011  Holger Bellinghoff   Thomas Trahe 
    (VKJA)    (KO SpB) 

 


